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Allgemeine Geschäftsbedingungen 
für Schneidwerkzeuge 

 
1. Geltungsbereich 
 
Für alle Aufträge, Lieferungen, Leistungen und Angebote 
gelten unsere nachstehenden Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen. Abweichungen oder Ergänzungen von diesen Ge-
schäftsbedingungen müssen schriftlich von uns anerkannt 
werden. Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten 
auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder 
abweichender Bedingungen eines Bestellers eine Lieferung 
oder Leistung vorbehaltslos ausführen. Gegenbestätigungen 
eines Bestellers unter Hinweis auf eigene Geschäftsbedin-
gungen wird hiermit widersprochen. Unsere Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen gelten auch für alle künftigen Ge-
schäfte mit einem Besteller. 
 
2. Angebot, Angebotsunterlagen 
 
Unsere Angebote sind freibleibend, sofern sich aus der 
Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt. Zeichnungen, 
Abbildungen, Maße, Gewichte oder sonstige Leistungsdaten 
sind nur verbindlich, wenn diese ausdrücklich schriftlich 
vereinbart wurden. Wir haften grundsätzlich nicht für Fehler, 
die sich aus den vom Besteller eingereichten Unterlagen (z. 
B. Zeichnungen), durch unklare oder mündliche Angaben 
ergeben. 
 
3. Musterwerkzeuge, Sonderanfertigungen 
 
Musterwerkzeuge werden nur nach ausdrücklicher Vereinba-
rung ausschließlich gegen entsprechende Berechnung 
gefertigt. Bei Sonderanfertigungen erfolgen alle Änderungs-
mitteilungen durch den Besteller, ansonsten wird nach dem 
letzten Zeichnungsstand gefertigt. Alle Änderungen sind 
kosten- und preisbeeinflussend.  
 
4. Preise, Zahlungsbedingungen 
 
Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes 
ergibt, gelten unsere Preise „ab Werk“ ausschließlich Verpa-
ckung, unversichert und unverzollt. Wir behalten uns das 
Recht vor, bei Verträgen mit einer vereinbarten Lieferzeit von 
mehr als 4 Monaten die Preise entsprechend den eingetre-
tenen Kostensteigerungen aufgrund von Tarifverträgen oder 
Materialpreissteigerungen zu erhöhen. Beträgt die Erhöhung 
mehr als 5 % des vereinbarten Preises, so hat der Besteller 
ein Kündigungsrecht. 
Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist nicht in unseren Preisen 
eingeschlossen, sie wird in gesetzlicher Höhe am Tag der 
Rechnungsstellung in der Rechnung gesondert ausgewie-
sen. 
Der Abzug von Skonto bedarf besonderer schriftlicher Ver-
einbarung. 
Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes 
ergibt, ist der jeweilige Rechnungsbetrag ohne Abzug inner-
halb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum zur Zahlung fällig. 
Kommt der Besteller in Zahlungsverzug, so sind wir berech-
tigt, Verzugszinsen in Höhe von 8 % über dem jeweiligen 
Basiszinssatz zu fordern. Falls wir in der Lage sind einen 
höheren Verzugsschaden nachzuweisen, sind wir berechtigt, 
diesen geltend zu machen. 

Aufrechnungsrechte stehen dem Besteller nur zu, wenn 
seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten 
oder von uns anerkannt sind. Außerdem ist er zur Ausübung 
eines Zurückbehaltungsrechts insoweit befugt, als sein 
Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.  
Wenn uns Umstände bekannt werden, welche die Kredit-
würdigkeit des Bestellers in Frage stellen, insbesondere ein 
Scheck nicht eingelöst oder Zahlungen eingestellt werden, 
oder wenn uns andere Umstände bekannt werden, welche 
die Kreditwürdigkeit des Bestellers in Frage stellen, so sind 
wir berechtigt, die gesamte Restschuld fällig zu stellen, auch 
wenn wir Schecks angenommen haben. Wir sind in diesem 
Fall außerdem berechtigt, Vorauszahlungen oder Sicher-
heitsleistungen zu verlangen. 
 
5. Lieferzeit 
 
Der Beginn der von uns angegebenen Lieferzeit setzt die 
Abklärung aller technischen Fragen voraus. 
Geraten wir aus Gründen, die wir zu vertreten haben in 
Lieferverzug, so ist der Besteller berechtigt, für jeden vollen-
deten Monat Verzug eine pauschalierte Verzugsentschädi-
gung in Höhe von 0,25 % des Lieferwertes, maximal 5 % des 
Lieferwertes zu verlangen. Setzt uns der Besteller, nachdem 
wir bereits in Verzug geraten sind, eine angemessene Nach-
frist mit Ablehnungsandrohung, so ist er nach fruchtlosem 
Ablauf dieser Frist berechtigt vom Vertrag zurückzutreten. 
Schadensersatzansprüche wegen Nichterfüllung in Höhe 
des vorhersehbaren Schadens stehen dem Besteller nur zu, 
wenn der Verzug auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit 
beruht, im übrigen ist die Schadensersatzhaftung auf 50 % 
des eingetretenen Schadens begrenzt. Diese Haftungsbe-
grenzungen gelten nicht, wenn der Besteller wegen des von 
uns zu vertretenden Verzugs geltend machen kann, dass 
sein Interesse an der Vertragserfüllung in Fortfall geraten ist. 
Die Einhaltung unserer Lieferverpflichtungen setzt die recht-
zeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtung des 
Bestellers voraus. 
Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er 
sonstige Mitwirkungspflichten, so sind wir berechtigt, den 
uns entstandenen Schaden, einschließlich etwaiger Mehr-
aufwendungen zu verlangen. In diesem Fall geht auch die 
Gefahr eines zufälligen Untergangs oder einer zufälligen 
Verschlechterung der Ware in dem Zeitpunkt auf den Bestel-
ler über, in welchem dieser in Annahmeverzug gerät.  
Bei Eintritt unvorhersehbarer, außergewöhnlicher Ereignisse, 
die auf die Fertigstellung der Ware von erheblichem Einfluss 
sind und die wir trotz der nach den Verhältnissen des Einzel-
falls zumutbaren Sorgfalt nicht abwenden konnten, verlän-
gert sich die Lieferfrist angemessen. Dies gilt auch, wenn 
derartige Ereignisse bei einem Vorlieferanten eingetreten 
sind. Hierzu zählen insbesondere behördliche Eingriffe, 
Betriebsstörungen, Arbeitskämpfe bzw. Verzögerungen in 
der Anlieferung wesentlicher Roh- und Hilfsstoffe. Diese 
Umstände sind auch dann nicht von uns zu vertreten, wenn 
sie während eines bereits vorliegenden Verzugs entstehen. 
 
6. Liefermenge 
 
Fertigungsbedingte Mehr- oder Minderlieferungen bis zu 10 
% der bestellten Menge sind zulässig, es sei denn, dass eine 
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Abweichung von der Vertragsmenge im Einzelfall für den 
Besteller unzumutbar ist. 
Wir sind zu Teillieferungen in zumutbarem Umfang berech-
tigt. 
 
7. Schutzrechte Dritter 
 
Werden bei der Anfertigung der Ware nach Zeichnungen, 
Muster oder sonstigen Angaben des Bestellers Schutzrechte 
Dritter verletzt, so stellt uns der Besteller von sämtlichen 
Ansprüchen frei. 
 
8. Gefahrenübergang 
 
Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes 
ergibt, ist Lieferung ab Werk vereinbart.  
Sofern der Besteller es wünscht, werden wir die Lieferung 
durch eine Transportversicherung abdecken, die insoweit 
anfallenden Kosten trägt der Besteller. 
 
9. Gewährleistung 
 
Die Gewährleistungsrechte des Bestellers setzen voraus, 
dass dieser seinen nach § 377 HGB geschuldeten Untersu-
chungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachge-
kommen ist. Dies ist dann der Fall, wenn er Mängel unver-
züglich, spätestens jedoch innerhalb einer Woche nach 
Eingang des Liefergegenstandes schriftlich mitteilt. Mängel, 
die auch bei sorgfältiger Prüfung innerhalb dieser Frist nicht 
entdeckt werden können, sind uns unverzüglich nach Entde-
ckung schriftlich bekannt zu geben. Soweit ein von uns zu 
vertretender Mangel vorliegt, sind wir nach unserer Wahl zur 
Mängelbeseitigung oder zur Ersatzlieferung berechtigt. 
Sind wir zur Mängelbeseitigung/Ersatzlieferung nicht bereit 
oder nicht in der Lage, insbesondere verzögert sich diese 
über angemessene Fristen hinaus aus Gründen, die wir zu 
treten haben, oder schlägt in sonstiger Weise die Mangelbe-
seitigung/Ersatzlieferung fehl, so ist der Besteller nach sei-
ner Wahl berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten oder eine 
entsprechende Minderung des Rechnungsbetrags zu ver-
langen. Soweit sich nachstehend nichts anderes ergibt, sind 
weitergehende Ansprüche des Bestellers – gleich aus wel-
chen Rechtsgründen – ausgeschlossen. Wir haften deshalb 
nicht für Schäden die nicht am Liefergegenstand selbst 
entstanden sind, insbesondere haften wir nicht für entgan-
genen Gewinn oder sonstige Vermögensschäden des Be-
stellers. 
Vorstehende Haftungsbegrenzung gilt nicht, soweit die 
Schadensursache auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit 
beruht, doch ist die Ersatzpflicht auf den vorhersehbaren 
Schaden begrenzt. Sie gilt ferner dann nicht, wenn der 
Besteller wegen des Fehlens einer zugesicherten Garantie 
oder Beschaffenheit Schadensersatzansprüche geltend 
macht. 
Sofern wir fahrlässig eine vertragswesentliche Pflicht verletz-
ten, ist unsere Ersatzpflicht für Sach- oder Personenschäden 
auf die Ersatzleistung unserer Produkthaftpflichtversicherung 
beschränkt. Wir sind bereit, dem Besteller auf Verlangen 
Einblick in unsere Police zu gewähren. Die Gewährleistungs-
frist beträgt 1 Jahr, gerechnet ab Gefahrenübergang. Diese 
Frist ist eine Verjährungsfrist und gilt für alle Ansprüche auf 
Gewährleistung und Schadensersatz, soweit keine Ansprü-
che aus unerlaubter Handlung geltend gemacht werden. 
 
10. Gesamthaftung  
 
Eine weitergehende Haftung auf Schadensersatz als in Ziff. 
9 vorgesehen, ist – ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des 
geltend gemachten Anspruchs – ausgeschlossen. Von 
dieser Regelung bleiben Ansprüche wegen Personenschä-

den oder Schäden an privat genutzten Sachen gemäß §§ 1, 
4 Produkthaftungsgesetz unberührt. 
Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, 
gilt dies auch für die persönliche Haftung unserer Angestell-
ten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehil-
fen. 
 
11. Eigentumsvorbehalt 
 
Bis zur vollständigen Bezahlung aller Forderungen aus 
vergangenen und künftigen Warenlieferungen innerhalb der 
Geschäftsverbindungen, bleiben die gelieferten Waren unser 
Eigentum.  
Der Besteller kann die Ware im Rahmen des ordnungsge-
mäßen Geschäftsverkehrs bearbeiten und veräußern, solan-
ge er seinen Verpflichtungen aus der Geschäftsverbindung 
mit uns rechtzeitig nachkommt. Er ist jedoch nicht berechtigt, 
die Waren an Dritte zu verpfänden oder sicherungshalber zu 
übereignen.  
Soweit der Besteller die Waren verarbeitet oder umbildet 
erwerben wir als Hersteller im Sinne des § 950 BGB Eigen-
tum an den neu entstandenen Waren. Erfolgt die Verarbei-
tung zusammen mit anderen  Materialien, so erwerben wir 
Miteigentum im Verhältnis des Rechnungswertes der Ware 
zu dem der anderen Materialien. In allen diesen Fällen 
verwahrt der Besteller für uns die Sache unentgeltlich. 
Bei Zahlungsverzug des Bestellers sind wir berechtigt, auch 
ohne Ausübung des Rücktritts und ohne Nachfristsetzung 
auf Kosten des Bestellers die einstweilige Herausgabe der 
Vorbehaltsware zu verlangen, soweit dadurch der Produkti-
onsablauf im Betrieb des Bestellers nicht nachhaltig gestört 
wird. Alle Forderungen und Rechte aus dem Verkauf oder 
einer gegebenenfalls dem Besteller gestatteten Vermietung 
von Waren, an denen uns Eigentumsrechte zustehen, tritt 
der Besteller schon jetzt im Umfang unseres Eigentumsan-
teils an den verkauften oder vermieten Waren zur Sicherung 
an uns ab. Die Abtretung wird hiermit von uns angenommen. 
Wir verpflichten uns, die uns nach den vorstehenden Be-
stimmungen zustehenden Sicherungen auf Verlangen des 
Bestellers insoweit frei zu geben, als der Wert der siche-
rungsübereigneten Güter die zu sichernden Forderungen um 
mehr als 20 % übersteigt. 
Zwangsvollstreckungsmaßnahmen Dritter in Vorbehaltsware 
oder in an uns abgetretene Forderungen oder sonstigen 
Sicherheiten hat der Besteller uns unverzüglich unter Über-
gabe der für eine Intervention notwendigen Unterlagen 
anzuzeigen. Daraus entstehende Interventionskosten gehen 
in jedem Fall zu Lasten des Bestellers. 
 
12. Anwendbares Recht, Gerichtsstand 
 
Für diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die ge-
samten Rechtsbeziehungen zwischen uns und unseren 
Kunden gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
Soweit der Besteller Vollkaufmann ist, ist unser Geschäfts-
sitz in Rottweil a. N. Gerichtsstand. Wir sind jedoch berech-
tigt, den Besteller auch an seinem Wohnsitzgericht zu ver-
klagen. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts 
anderes ergibt, ist unser Geschäftssitz Erfüllungsort. 
 
13. Salvatorische Klausel  
 
Sollte eine Bestimmung dieser Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen oder eine Bestimmung im Rahmen sonstiger 
Vereinbarungen unwirksam sein oder werden, so wird hier-
von die Wirksamkeit aller sonstigen Bestimmungen oder 
Vereinbarungen nicht berührt.  

 


